
 

Editorial  

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit 2024 endet in den kommenden Wochen ein Jahr voller Herausforderungen für 

unser Landesamt – aber auch eines, dessen Entwicklungen mich optimistisch stimmen. 

Mit Spannung warten wir auf das Ergebnis der Beratungen zum Doppelhaushalt 

2025/2026. Außerdem können wir stolz auf die Projekte zurückblicken, die wir in die-

sem Jahr gemeistert haben: Zum Beispiel die Umsetzung des „TV Inflationsausgleich“ 

mit mehreren Zahlungszeitpunkten und das Radleasing-Angebot „JobBike BW“, das 

seit Juni auch für Tarifbeschäftigte verfügbar ist. 

Viele weitere Beispiele könnten von den abwechslungsreichen Aufgaben unserer ver-

schiedenen Abteilungen berichten. Klingt spannend? Werfen Sie einen Blick in unsere 

Stellenangebote! 

Ich wünsche Ihnen schon jetzt besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins 

Jahr 2025. 

Freundliche Grüße aus Fellbach 

Anne Katrin Michalke 

 

Ende der monatlichen Gehaltsmitteilungen 

Mit den Bezügen für Oktober hat das LBV Ihnen die letzte monatliche Inflationsaus-

gleichszahlung ausgezahlt. Nach dem Ende dieser Sonderzahlungen werden auch un-

sere Gehaltsmitteilungen nicht mehr monatlich verschickt. 

Es gilt weiterhin: Die Gehaltsmitteilung vom LBV gilt nicht nur für den Abrechnungs-

monat, sondern auch für die folgenden Monate, wenn die Höhe und die Zusammen-

setzung der laufenden Bezüge und Abzüge gleich bleibt. Eine neue Mitteilung erhal-

ten Sie nur dann, wenn Änderungen bei den Bezügen oder Abzügen eingetreten sind. 

Fällt lediglich ein einmaliger Bezug, Abzug oder eine einmalige Erstattung weg, erhal-

ten Sie keine neue Mitteilung. 

https://lbv.landbw.de/-/tarifeinigung-in-den-tarifverhandlungen-f%C3%BCr-die-besch%C3%A4ftigten-der-l%C3%A4nder-2
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TV-L: Information zur Tarifanpassung zum 01.11.2024 

Die Tarifparteien des öffentlichen Dienstes der Länder haben sich am 09. Dezember 

2023 auf die Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten geeinigt. Demnach erhöhen 

sich die Tabellenentgelte zum 01. November 2024 um 200 Euro (bei Vollbeschäfti-

gung). 

Die Entgelte für die unter den TVA-L BBiG und den TVA-L Pflege fallenden Auszubil-

denden,  sowie für die unter den TV Prakt-L fallenden Praktikanten werden ab 

01.11.2024 um einen Festbetrag von 100 Euro (bei Vollbeschäftigung) erhöht. 

Da die Änderungstarifverträge noch nicht unterzeichnet sind, erfolgt die Auszahlung 

unter dem Vorbehalt der Rückforderung. Auf den Wegfall der Bereicherung können 

Sie sich in diesem Fall nicht berufen. 

 

Deutschlandticket: Zuschuss und Rabatt bleiben 

gleich 

Unabhängig von der Preiserhöhung des „Deutschlandtickets Job“ zum 01.01.2025 be-

trägt die Höhe der Zuschusszahlung zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin 25 Euro. Da das 

Land Baden-Württemberg mehr als 25 Prozent des Preises für das Deutschlandticket 

bezuschusst, profitieren Sie auch weiterhin von 5 Prozent Rabatt auf das Deutschland-

ticket Job.  

Für die Preise, Leistungen, Zahlungsweisen, Kündigungsbedingungen, Erstattungen 

und sonstige Ausgestaltung des „JobTicket BW“ oder „Deutschlandticket Job“ (Tarif- 

und Beförderungsbestimmungen, sowie die allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind 

die einzelnen Verkehrsverbünde zuständig. 

->  Mehr 

 

Papierpostverzicht im Kundenportal 

Laut Umweltbundesamt stagniert der Papierverbrauch in Deutschland auf sehr hohem 

Niveau: Rund 220 kg verbraucht jede und jeder von uns pro Jahr. Dabei gibt es auch 

https://lbv.landbw.de/service/jobticket-bw


Bereiche, wo der Verzicht leicht fallen dürfte. Brauchen wir zum Beispiel alle noch aus-

gedruckte Gehaltsmitteilungen? Oder füllen diese ungenutzt Ordner um Ordner im 

Schrank? 

Per Kundenportal stellt das LBV alle Gehaltsmitteilungen auch digital zur Verfügung. 

Da fällt es leicht, die Papierpost abzubestellen und das Dokument digital abzuspei-

chern. Das schon die Umwelt und spart Steuergeld. 

So können Sie auf Papierpost verzichten 

Mit wenigen Klicks lässt sich der Verzicht auf Papierpost im Kundenportal einstellen: 

nach der Anmeldung einfach rechts oben unter „Postzustellung“ den Punkt „Auf Pa-

pierpost verzichten“ auswählen. Alle Nachrichten, Gehaltsmitteilungen und Beihilfebe-

scheide erhalten Sie dann ausschließlich über das Kundenportal. 

 

Neues Jahr? Neuer Job!  

Der Jahreswechsel ist eine Zeit guter Vorsätze – viele privat, manche beruflich. Wer 

sich für das neue Jahr auch neue Job-Perspektiven wünscht, findet in unserer Karriere-

Rubrik zahlreiche Stellenausschreibungen für unterschiedliche Fachrichtungen. 

Wir zeigen dabei ebenso viel Flexibilität wie Sie: Zum Beispiel können sich auf unsere 

aktuelle Ausschreibung für Sachbearbeiter (m/w/d) im Entgeltbereich nicht nur Beam-

tinnen und Beamte im mittleren Verwaltungsdienst und Verwaltungsfachangestellte 

bewerben, sondern auch Bank- und Industriekaufleute, Payroll-Spezialisten oder 

Rechtsanwaltsfachangestellte. Bei der Einarbeitung nehmen wir Sie selbstverständlich 

an die Hand! 

Wie arbeitet es sich im LBV? Mitarbeiterstimmen aus dem Landesamt finden Sie unter: 

Mitarbeiterstimmen - Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg 

Werden Sie jetzt Teil unseres LBV-Teams! 

 -> Mehr 

  

Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen? Schreiben Sie uns an pressestel-

le@lbv.bwl.de. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage. 
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Abbestellen können Sie diesen Newsletter im LBV-Kundenportal unter Kontakt. 
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